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1. Abmeldungen 

• Abmeldungen von maximal zwei deutsch- bzw. italienischsprachigen Prüfungen sind ohne Angabe von 

Gründen bis zum 15. Dezember 2023 mittels Online-Formular möglich. 

• Ausgenommen von einer Abmeldung sind englischsprachige Prüfungen, schriftliche Arbeiten, 

Falllösungen, Proseminare und Seminare. 

2. Rückzug 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist am 16. November 2023 bzw. der Abmeldefrist für deutsch- und italienisch-

sprachige Prüfungen am 15. Dezember 2023 sind die Prüfungsanmeldungen verbindlich. Nichtangetre-

tene Prüfungen werden mit der Note 1 bzw. Failed bewertet. 

• Nach Ablauf der obigen Fristen ist der folgenlose Rückzug einer Prüfungsanmeldung nur aufgrund eines 

Arztzeugnisses möglich (ausgestellt durch eine Ärztin/einen Arzt mit kantonaler Berufszulassung als 

Ärztin/Arzt) oder bei Nachweis eines ausserordentlichen Ereignisses, das den Prüfungsantritt oder die 

Prüfungsfortsetzung als unzumutbar erscheinen lässt. Der Rückzug bedarf der Genehmigung durch die 

Prüfungsdelegierte bzw. den Prüfungsdelegierten (§ 20 W-StuPO 2016). 

• Das Gesuch um Rückzug einer Prüfungsanmeldung ist der Prüfungsadministration vor Prüfungsbeginn 

per E-Mail oder Telefon anzukündigen. Bei unangekündigtem Nichtantritt zur Prüfung ist ein nachträgli-

cher Rückzug grundsätzlich nicht mehr möglich.  

• Ein Rückzug aufgrund eines Arztzeugnisses ist nur unter folgenden Bedingungen möglich:  

1. Das Arztzeugnis muss zwingend vor Prüfungsbeginn angekündigt werden (E-Mail, Telefon usw.) 

und noch am Prüfungstag in Kopie oder im Original bei der Prüfungsadministration eingehen (E-

Mail mit Attachment, Express-Sendung usw.). Konsultationsbestätigungen werden nicht akzeptiert. 

2. Falls das Original des Arztzeugnisses nicht am Prüfungstag eingereicht werden kann, muss dieses 

spätestens fünf (5) Arbeitstage nach dem betreffenden Prüfungstag bei der Prüfungsadminist-

ration eingetroffen sein. Bei Postaufgabe ist der Poststempel massgebend: 

Universität Luzern 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Prüfungsadministration 
Frohburgstrasse 3 
Postfach 
6002 Luzern 

3. Das Arztzeugnis muss nebst dem Datum und dem Stempel auch die Originalunterschrift des 

Arztes aufweisen. Arztzeugnisse mit eingescannter Unterschrift des Arztes werden nicht akzeptiert. 

4. Das Arztzeugnis enthält Angaben zu Beginn, Dauer und Grad der Arbeitsunfähigkeit. 
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• Das Ausstellen sowie Verwenden von inhaltlich falschen oder gefälschten Arztzeugnissen kann für Arzt 

bzw. Patient strafrechtliche Konsequenzen haben (vgl. insb. Art. 251 und 318 StGB). Mutmassliche «Ge-

fälligkeitszeugnisse» werden den Strafbehörden zur Anzeige gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONOLOGIE DER ÄNDERUNGEN 
 

Version Änderung 

Version 1 (26. September 2023)  -- 

 

 


